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Pressemitteilung

Verfassungsbeschwerden gegen Kreisstrukturreform erfolglos 

Mit Urteilen vom heutigen Tag hat das Landesverfassungsgericht die gegen das 

Landkreisneuordnungsgesetz* - LNOG M-V - gerichteten kommunalen Verfassungsbeschwerden 

der Landkreise Ludwigslust, Müritz, Ostvorpommern, Rügen und Uecker-Randow sowie der bisher 

kreisfreien Hansestädte Greifswald und Wismar zurückgewiesen. Die Richter Joecks, Brinkmann 

und Wähner haben der Entscheidung eine abweichende Meinung angefügt. 

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde:

Die Beschwerdeführer werden durch die in den §§ 1 bis 8 LNOG M-V vorgesehene Kreisauflösung 

bzw. Aufhebung der Kreisfreiheit und Landkreisneubildung nicht in ihrem Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung aus Art. 72 Abs. 1 der Landesverfassung (LV) verletzt. Ausgehend davon, dass 

eine Kreisgebietsreform nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit und nach Anhörung der 

betroffenen Träger kommunaler Selbstverwaltung zulässig ist, hat der Gesetzgeber die geltenden 

prozeduralen und materiellen Anforderungen eingehalten. Anders als beim gescheiterten 

Verwaltungsmodernisierungsgesetz 2006 hat er zunächst Ziele, Leitbild und Leitlinien für eine 

Kreisgebietsreform beschlossen und diese dann mit der Neugliederungsentscheidung umgesetzt.

Die Reform verfolgt legitime Ziele auf der Grundlage von Leitbild und Leitlinien, die den 

Gemeinwohlbegriff in geeigneter Weise konkretisieren und die von der Verfassung gezogenen 

Grenzen wahren, insbesondere die strukturellen Anforderungen an Kreise im Sinne von Art. 72 

Abs. 1 Satz 2 LV. Die durchgeführte Anhörung ist nicht zu beanstanden. 
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Der Gesetzgeber durfte sich vor allem aufgrund der zu erwartenden demographischen Entwicklung 

in Mecklenburg-Vorpommern und die sich absehbar verschlechternde finanzielle Situation des 

Landes zu der Reform veranlasst sehen. Seine auf verschiedene Gutachten und Prognosen gestützte 

Einschätzung, das mit der Reform erreichbare Einsparpotential werde sich nach einer 

vorübergehenden Anpassungs- und Konsolidierungsphase auf etwa 40 bis 100 Mio. Euro im Jahr 

belaufen, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Das Landesverfassungsgericht vermag nicht festzustellen, dass die Überschaubarkeit als 

Wesensmerkmal eines Kreises und Voraussetzung für das Funktionieren bürgerschaftlich-

demokratischer Selbstverwaltung nicht mehr gewahrt ist. Auch wenn die Einhaltung der 

strukturellen Anforderungen des Art. 72 Abs. 1 Satz 2 LV an Kreise grundsätzlich der vollen 

verfassungsgerichtlichen Überprüfung unterliegt, ist es zunächst Sache des Gesetzgebers, die 

künftige Entwicklung von Sachverhalten zu beurteilen und die Auswirkungen der von ihm 

getroffenen Regelungen hierauf zu prognostizieren. Ihm kommt insoweit ein Einschätzungs-, 

Wertungs- und Gestaltungsspielraum selbst dann zu, wenn er – wie hier – verfassungsrechtlich 

verpflichtet ist, den Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung zu wahren. Er durfte dabei davon 

ausgehen, dass hinreichend gesicherte Feststellungen zu den Auswirkungen der vorgesehenen 

Kreisgrößen durch weitere gutachterliche Einschätzungen nicht zu gewinnen gewesen wären, da es 

im Bundesgebiet empirische Erfahrungen mit Flächenausdehnungen von deutlich über 3.000 km² 

nicht gibt. Unter Berücksichtigung dessen fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten für die 

Annahme, dass die neuen Kreisstrukturen insbesondere im Hinblick auf ihre Flächenausdehnungen 

auf bis zu 5.469 km² zu erheblichen Beeinträchtigungen vor allem für die Ausübung des 

kreiskommunalen Ehrenamtes führen werden.

Die vom Gesetzgeber vorgenommene Abwägung ist auch im Übrigen verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen dem 

Bestreben, nachhaltig tragfähige und effiziente Verwaltungsstrukturen zu schaffen, und der 

Notwendigkeit, die ehrenamtlich ausgeübte kommunale Selbstverwaltung zu erhalten. Der 

Gesetzgeber hat Alternativen hinreichend in die Abwägung einbezogen, die Bedeutung der 

Kreisfreiheit mit dem ihr zukommenden Gewicht eingestellt und den Grundsatz der 

Systemgerechtigkeit beachtet.
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Auch wenn sich die Kreisstrukturreform insgesamt als verfassungsgemäß erweist, sieht das Gericht 

den Gesetzgeber allerdings gehalten, die tatsächlichen Auswirkungen der Neuregelung, 

insbesondere auf das Ehrenamt, intensiv zu beobachten. Gegebenenfalls hat er dort nachzubessern, 

wo es zusätzlicher Unterstützung bedarf, etwa um dessen tatsächliche Ausübbarkeit für jedes 

Kreistagsmitglied gerade auch in den besonders großflächigen Kreisen sicherzustellen.

Demgegenüber sind die drei Richter, die eine abweichende Meinung angefügt haben, der 

Auffassung, den Verfassungsbeschwerden hätte stattgegeben werden müssen, weil der Gesetzgeber 

nicht habe untersuchen lassen, welche Konsequenzen eine Kreisgröße von mehr als 4.000 km² 

haben könne. Eine Einschätzungsprärogative vermochten sie ihm insoweit nicht zuzugestehen, weil 

er sich bereits mit seinem Leitbild für eine Kreisgebietsreform hinsichtlich der Kreisgröße deutlich 

vom bislang Üblichen entfernt und den darin vorgesehenen Richtwert noch einmal um mehr als ein 

Drittel überschritten habe. Auch habe er kein normatives Umfeld geschaffen, das die Wahrnehmung 

des Ehrenamtes erleichtere.

Aktenzeichen: LVerfG 21/10

LVerfG 22/10

LVerfG 23/10

__________________

* Art. 1 des Gesetzes zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien 

Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Juli 2010, GVOBl. M-V S. 366
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